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im Ortsteil Aying der Gemeinde Peiß 

Anlagen: 1 Bebauungsplan • • • 
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Das Landratsamt München hat mit Bescheid vom 22. 7, 1976 

Nr. IV B/3 - BL 2/75 Peiß 

den oben genannten Bebauungsplan genehmigt. Der Genehmigungs- . 

vermerk wurde am 21. 2. 1977 angebracht. 

Die beigefügten Unterlagen sind für die dortigen Akten bestimmt, 
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Begründung 
zum Bebauungsplan Nr. 

vom .IS.s.M.ar.Z.... 

- der Gemeinde / &ti(<H . R e i ß 

19,7.4 für das Gebiet Qu) 5.Q.b£.slD.Q.rM3..Q.. 

umfassend die Grundstücke E l u r s t ü c k Nr., 1 6 7 9 Z 2 , 1.681., 1 6 8 1 . / 9 . , 1,6,82/8.., 1,.682/.ig.,... 

1„6a.4,/..1,.,, 1„,68.0/5..,, ,16,8,2/,2„, 1...6.8.4.,, 1..6.8.4/.3 , l ,68.4/.4., 1 6 8 7 , 1 6 8 8 , 1 7 2 4 , 

Entwurfsverfasser: .Poul Sp.r.i.n.g.e£, Ar.c.h.i.te.kt.., .S.ol.l Ay.i.n.g., P e i ß e r S t r . 10 

A. Planungsreditlidie Voraussetzungen 
?̂}«JckiR>5̂ 3?j54«*t»ßJ;̂  — vom .5 ,6 .4 967 Der Bebauungsplan wurde aus dem Fladiennutzungsplan 

entwidcelt. 
- ^ m ^ - ' 

oder*) 

Per Debanungsplan weiAt yem 'FlädionnutBungoplan üborgeleiteten Wirtsthaftsplan v«» 
Der Fladiennutzungsplan 

den Stand erreicht: 

B. Lage, Größe und Besdiaffenheit des Baugebiets 
1. Das Gebiet liegt ....?.2.9. m — aö«HöitK-̂ »ÄHi5dK— westlich —5§»tJ«Ä — des Ortskerns von A y i n g 

Es grenzt an das Baugebiet —xiSexöexgeJKiKlX — .,..!3.l]!?......§.?!.D..D.U.O.I : 

Es hat eine Größe von ...2..,,2.5.7.7., ha. ,' 

2, Die Entfernung des Baugebiets zu folgenden Anlagen und Einriditungen. soweit diese nicht im Bereidi des Bebautmgs-
planes liegen, beträgt: 

Volkssdiule . : . . . . 3.QQ m 

VersorgungslSden 
Sportplatz 

Bahnhof '^!5Q.. m 

Omnibus- od. Straßenbahnhaltestelle 2Q0. m 

Kirdie; 3.QQ. m 

3. Das Gelände M^Äi«#X^i»Xöö:ö«i^ — fällt nadi .W.e.S.t.era leldht —»tairtsX—• ab. 

Das Grundwasser liegt ca .4.5 m unter Gelände. 

4. Der Boden besteht aus D.1..6.S.. 

,..1.5,0.... 

2 0 0 
m 

m 

(Besdireibung der UntatgrundveihSltQisse) 
Es Sind keine ~ Ifel̂ &äe» — Maßnahmen zur Herstellung eines tragfähigen und sicheren Baugrundes erforderlidi: 

•) NiditiuUeHendes sfreichenl 

® Boorberg-Vordruck (lO/tZ — Begründung zum Bebauungspisa 
Richard Boorberg Verlag, Müindien (2268) Nidtidrudc und Nidubraung verbalen I 
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5. Es ist n5J:^>^^ij^9^— bereits folgende — Bebauung vorhanden: W o h n h q u s m i t G a r a g e n 

Es ist kein '-^ü^g^^^i^— Baumbestand vorhanden; 

C. Geplante bauliche Nutzung 
I. Die Art der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan wie folgt festgesetzt; 

Art der Nutzung 
{§§ 1 ff BauNutzVO) 

Bruttoflädie 
o h n e S t . 2 0 8 1 

Fl.-Nr. 
(die mit *) bezeichneten 

teilweise) 

allgemeines .l(î .ohngebiet „2,,.o693 hg.. 1679/2"^, 

1682/8"^, 

1 6 8 4 / 3 ^ , 

1688"^. 1 

1682/2"^, 

1681"^, 1681/9"^, 

1 6 8 2 / 1 0 , 1684, 

1684/4 

684/1"^, 

.J..Z241,... 

, 1687"*", f̂ 

1680/5"^, 

2. Im Baugebiet sind vorgesehen: 
(Mur auszufüllen, wenn die Festsetzungen des Bebauungsplanes ins Einzelne gehende Angaben zulassen!) 

3 0 
-gesdioßige Wohngebäude mit ca Wohnungen (Dpppelhaushälften bzw. 

freistehendes Einzelhaus 
.1 2 -geschoßige Wohngebäude mit ca 4 Wohnungen ( v o r h a n d e n ) 

-geschoßige Wohngebäude mit ca Wohnungen 

,l..,,.5.3.aZ ha (1) 

Q.I..53Q6 ha (2) 

39 G,,,genund - z r PKW-Stellplätze. + ^ G a r a g e n und 1 PKW - S t e l l p l . ^ 
vorhanden 

3. Es ist damit zu rechnen, daß das (gebiet innerhalb von ...19,... Jahren ab Inkrafttreten des Bebauungsplanes bebaut wird. 

Dann werden ca ,1.09, Einwohner mit ca 2 D volksscfeulpflicfatigen Kindern in dem Gebiet wohnen. 

4. a) Das Nettowohnbauland (= Gesamtfläche aller Wohnbaugrundstücke) 

umfaßt 

Die Verkehrsflächen für die ipfier^ Ergchließung umfassen . . . 

Somit umfaßt das Brutlowohnbauland (- Summe aus (1) und (2)) 

Die örtlidien Grün- und Freiflächen umfassen . . . . . . 

Die Flächen für Geraeinbedarfseinrichtungen umfassen . . . . 

Somit umfaßt die Bruttowohnbauflädie {= Summe aus (3), (4) und (5)) 

b) Von der Bruttowohnbaufläche (6) entfallen demnach auf 

das Bruttowohnbauland (3) . . . . . . .1QQ..% 

die örtlichen Grün- und Freiflächen (4) % 

die Flächen für Gemeinbedarfseinrichtungen (5) , . . % 

Z.,Dß93..... ha (3) 

.-.-r.- ha (4) 

rT..-.-r. ha (5) 

2,.,,069.3,. ha (6) 

c) Vom Bruttowohnbauland (3) entfallen auf 

das Nettowohnbauland (1) ; • 

die Verkehrsflächen für die innere Erschließung (2) 

100 % 

7.4..,,.1% 

2.5.,..,.6.,% 

100 % 

d) Es ergibt sich eine 

Bruttowohnungsdichte von 1,..4.i.,?8 Wohnungen je ha Bruttowohnbauland 

Nettowohnungsdichte von 2.Q , 1,5.., Wohnungen je ha Nettowohnbauland. 



D. Bodenordnende Maßnahmen 
Zur Verwirklichung des Bebauungsplanes und um zweckmäßig gestaltete Grundstücke sowie eine ordnungsgemäße Bebauung 
zu ermöglichen, ist eine Umleguug (§§ 45 ff BBauG) — eine Grenzregelung (§§ 80 ff BBauG) — nicht —-

notwendig: 

E. Erschließung 
1. Das Baugebiet erhält über «ffe d.Q.IO Am.se Iw.e.g Straße und >i:}fe äS.Ü S c h r . e i n e r . w e g Straße 

Anschluß an das bestehende Wegenetz. 

2. Die im Bebauungsplan vorgesehenen Erschlioßungsstraßen werden — in einem Zuge - KJü>€(>lffOTCteO>5;«i*afc?Cteöleil — her

gestellt: 

3. Die Wasserversorgung ist sichergestellt durch Anschluß an die vorhandene —>4«>#9K :tePftoÄkl»©<-X->9«F<i»>t9< — zentrale 

Wasserversorgungsanlage der Gemeinde >(>S*adK P e . i . ß 

—• des ~."",r"" Verbandes ~~~ .~ -

Der Anschluß ist sofort — <*t^8'SS^ — möglich. 

4. Die Abwässer werden abgeleitet durch 

A-n.'ichluß on die vorhandene im Bau befindliche geplante eontralo Kanaliaation der Comoindo / Stadt _ • 

— des yerbendes 'T '" 

Der Anschluß ist sofort -7_jBtwa-«lrt',T,r. — möglich. 

— folgende für das Baugebigt-g«pinnTe"Simmelentwässerungsanlage; 

— Einzelkläranlagen und Versitzgruben nach DIN 4261 

5. Die Stromversorgung ist gesichert durch Anschluß an das Versorgungsnetz de...r. .^..^-^C "",. .r^'P.P.®,r." W§CKe Ab^ 

6. Die Beseitigung der Abfälle ist sichergestellt durcär g.e.m.e.i.ndl.i.Q.h.S .S.l,a.U,fc).f..r.e..i.e .M.Ü.l.l,a.b..tubr 

7. Die Erscäiließung erfolgt vollständig — «iXf?<l§öfia«i>CI%HÖ«<-X->a«?äK«i«Gemeinde / XM(ÄX P ö . i ß . . 

Sie wird iK>fö4afe«(SmXDeSa6 durch Vertrag auf d i.e.....Grun.dei.g.e.n.tüme.p 

übertragen: 

F. übersdilägig ermittelte Kosten 

I. Für die Wasserversorgung 

1. Herstellungskosten: (werden von den Grundeigentümern 
,, . . übernommen) .. _., 

a) 2 .2o lfm neuer Hauptstrang a ', 4 4 . . DM 
b) Tr.-~ lfm Anschlußleitungen ä DM 

c) Änderung — Erweiterung — der Wasserversorgungsanlage durch fol

gende Maßnahmen: rT—..rr. 

d ) - - • -

e) Anschlußbeitrag lt. Satzung pro Anschluß 7.7.5 DM ergibt 

bei 2 9 Anschlüssen 

f) Sonstige Leistungen der Anschließer, nämlich . . 

Übertrag: 

Kosten 
DM 

9...6BO..^..rr. 

___ 

9 . 6 8 0 , -

Einnahmen 
DM 

9 . 6 8 0 , - -

, -

2 2 . 4 7 5 , -

3 2 . 1 5 5 , -



Übertrag: 

/ 
jälirlich ca DM 

II. Für die Abwasserableltung: 

1. Hersteliungskosten: 

a) lfm neuer Hauptsammler 

b) lfm Anschlußleitungen / ' 

c) Änderung — Erweiterung — der zentralen -<?inlage (Kläranlage) durch 
/ 

folgende Maßnahmen; 

DM 

DM 

e) Anschlußbeitrag It/Satzung pro Anschluß DM, ergibt 
~ / 

bei : ./^.. Anschlüssen 

f) Sonstige J&istungen der Anschließer, nämlich 

/ • 

/ 
2. UntMhaltungskosten, die nicht durch Gebühren und Beiträge gedeckt sind: 

/ fä-hrl iA- 'CQ. .r-;;..'...,.i ..' ii.ni- Q M •' • " 

in. Für SlraBen, Wege und Plätze: 
( w e r d e n von «den G r u n d e i g e n t ü m e r n 

I.Herstellungskosten Übernommen) 
a) Grunderwerb für - - - gm ä DM 

b) Folgende Maßnahmen für Freilegung; 

c) Herstellung der Fahrbahnen e i n S C h l . ' G e h b a h n e n 

1 8 7 8 . .qm. KHI: in m Breite ä 6o.,.rr. DM . . . . 

lfm in m Breite ä DM . . . . 

lfm in m Breite ä DM 

d) Herstellung der Gehbahnen 

.~.~~ lfm in m Breite 4 DM 

lfm in m Breite k DM 

d) Beleuchtung: .? Einheiten ä l..,»,5.00, DM . 

e) Straßenentwässerung lfm ä DM 

f) Erschließungsbeitrag ( % der unter a) — f) genannten Kosten) 

g) Sonstige Leistungen der Anlieger, nämlich: 

2. Unterhaltungskosten, die nicht durch Gebühren und Beiträge gedeckt sind; 

jährlich ra ~ r — DM 

Übertrag: 

Kosten 
DM 

9 . 6 8 0 , -

1,1.2,....6.8.0..̂ .-

Einnahmen 
DM 

3 2 . 1 5 5 , -

1 1 2 . 6 8 0 , -

,.4..,...5CX)..,,: 

.1.26. 86Q.,-

4 . 5 0 0 , -

1 4 9 . 3 3 5 , -
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Übertrag: 

sdiUeßungsanlagen sind: 

1, Herstellungskosten 

a) Grunderwerb für qm 

b) Folgende Maßnahmen für Freilegung; 

/ 
c) Anlage der Parkflächen qm kyf.. DM 

d) Anlage der Grünanlagen .y<itn ä DM 

e) Erschließungsbeitrag ( % ^ unter a) --• d) genannten Kosten) 

f) Sonstige LeiKlungen der AnKeger, nämlidi: 

2. Unterhaltungskosten/4ie nidit durtii Gebühren und Beiträge gedeckt sind; 

jährlidi ca ..j/. DM 

V. Sonstige KosJ«fti: 

VI. Nadifolgelasten: 

1. Verwaltungseinriciitungen, nämlich . 

8,Q E,in.w:Q,h.n,e,r. j ,s DM S.QD.,..-. 

2. StiiuHsdie Einriditungen (z. B. Erweiterung der Volkssdiule), nämlich: 

2o Kinder j.e DM....:1.Q..OOÜ.,..-7̂  

3. Einriebtungen für die Juqend (z. B. Ei Weiterung des. Kindergaitcns oder 

des Sportplatzes), nämlich 

4. 

5. 

6. 

Zu schuß d e r Bau t r ä g e r f ü r z u z i e h e n d e 
' ' z u k ü n f t i g e 'Bewohn'e'r ": '4Ö',- 'D'M'/'q'm''''''Ne't''t'ö'wo'hn'f 1 . 

2 7 x 1 2 5 qm x - - 4 0 y - DM/qm 
2 X 2O0 qm x 4 0 , - DM/qm 

Summe: 

Der Gemeinde / Stadt entstehen also durch die vorgesehene städtebaulidie Maß
nahme Kosten in voraussicJitlither Höhe (Kosten abzüglich Einnahmen) von . 

dazu jcihrlifhe Unterhaltungskosten (Ziff. I. 2, 11. 2, 11. 2, und IV. 2) von . 

Kosten 
DM 

,1.2,6., 8,6,0..,..r.. 

Einnahmen 
DM 

..1..4,9.,3.3.5..,..-.. 

2 4 , ooo ,• 

200 .OOO, • 

35Q..a.6.Q.,..-

1 3 5 . 0 0 0 , -
1 6 . 0 0 0 , ' 

.3Q0..3.35..,..^ 

...̂  .'.?^?.«~ DM 

DM 
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G. Weitere Erläuterungen 

1. Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines räumlichen 
Geltungsbereiches den mit Beschluß des Landra(|fcsamtes München 
vom 3.12.1959, Nr. BI 69/56, genehmigten Bebauungsplan. 

2. Da es sich fast ausschließlich um Gebäude mit 1 Wohneinheit 
handelt, und für jede Wohnung mind, 1 Garage vorhanden ist, 
sind als Besucherstellplätze die Flächen vor den Garagen 
vorgesehen. 

3. Auf die Erstellung eines öffentlich zugänglichen Kinderspiel
platzes innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Be
bauungsplanes wird aus folgenden Gründen verzichtet: 
a) Es handelt sich ausschließlich um Wohngebäude bzw. Ooppel-

haushälften mit nicht mehr als 1 Wohnung. 
b) In unmittelbarer Nähe (ca. 200 m) befindet sich ein öffent

licher Sportplatz mit einer Größe von über 7.000 m^ für 
sämtliche Spielmöglichkeiten, der für alle Altersgruppen 
jederzeit zugänglich ist. 

4. Die Erschließungsanlagen (Straßen, Wasserleitung, Straßenbe
leuchtung, Straßenentwässerung) gehen nach Erstellung in das 
Eigentum der Gemeinde Peiß über, 

5. Sämtliche Erschließungskosten werden von den anliegenden 
Grundeigentümern übernommen. 

6. Nachfolgelasten werden von den jeweiligen Grundeigentümern 
erhoben. 

Aying 
., den 

1 3 . 1 , 1 9 7 6 

er Entwurfsverfasser 

.Aying , ên ..1?.-.!.^1976 
^ Qemefiide Peti 

-;:GeBOi)l'"Äying 
^5*^Kr«lB Mönch«« 

Ober-/Bürgeimel9te( 

PPififtER STR. 10. TEL. 08095 /458 


